Brandschutzordnung Teil C

Die Brandschutzordnung Teil C richtet sich an Personen, die besondere Aufgaben im Brandschutz ausführen.

Sie ist nach Vorgabe der DIN 14 096 Teil 3 zu erstellen und soll vom Grundsatz auf der Brandschutzordnung Teil B aufbauen.

Die Aufstellung der Brandschutzordnung Teil C muss nach den Gegebenheiten des jeweiligen Objektes aufgestellt und aktualisiert werden.

Die einzelnen Abschnitte sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mit Text, Plänen, Zeichnungen usw. zu ergänzen.

1. Brandverhütung

Hier sind bestimmte, verantwortliche Personen zu benennen, die besondere Aufgaben und Tätigkeiten in der Brandverhütung haben.

Mr (SL), St (SL), Me (SL), Sw (Sicherheitsbeauftragte), Gie (Schulhausverwalterin)
Aufgaben der Schulleitung im vorbeugenden Brandschutz sind z.B.:

- Das Einhalten der Brandschutzbestimmungen bei Neubauten, baulichen Änderungen und Nutzungsänderungen.

- Das Festlegen und Überwachen von Brandschutzeinrichtungen, Flächen für die

Feuerwehr (DIN 14 090) und Rettungswege.

- Das Anbringen, Überwachen und Aktualisieren von Hinweis- und/ oder Sicherheitskennzeichen (siehe BGV A8, DIN 4844 und DIN 4066).

- Das Genehmigen von Arbeiten mit besonderen Gefahren, z.B.: Schneid-, Schweiß- und Lötarbeiten. (BO-Praxis-Bereich)
- Das Überwachen von explosionsgefährlichen Anlagen und des dortigen

Rauchverbotes.

- Das Fortschreiben und Aktualisieren von Feuerwehrplänen und der

Brandschutzordnung (siehe DIN 14 095 und DIN 14 096).

- Die Beschäftigten im Brandschutz unterweisen.

- Die Brandschutz- und/ oder Räumungsübungen durchführen.

Aufgaben der Schulleitung im abwehrenden Brandschutz sind z.B.:

- Die Alarmierung der Feuerwehr

- Die Auslösung des Hausalarm / Räumungsalarm

- Die Räumung der Schule zu veranlassen und zu überwachen

- Lotsen aufstellen sowie Feuerwehrpläne und Schlüssel bereithalten. Die entsprechenden Zugänge zur
  Einsatzstelle ermöglichen.

- Den Feuerwehreinsatzleiter über die Gefahrenlage unterrichten und den aktuellen Zustand der Räumung
  bekannt geben.

Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer im abwehrenden Brandschutz sind z.B.:

- Die Alarmierung der Feuerwehr über Telefon Feuerwehrnotruf 112

- Alarmierung/ Verständigung der Schulleitung, Schulhausverwalters und eventuell Sekretariat ggf. über 
  Hausalarm
- Räumung durchführen, dabei Schüler/innen auffordern, ruhig auf den gekennzeichneten Fluchtwegen das 
  Gebäude zu verlassen und sich am Sammelplatz einzufinden.

- Elektrische Geräte ausschalten

- Türen und Fenster schließen (nicht verschließen)

- Sammelplatz aufsuchen und Schüler/innen auf Vollzähligkeit überprüfen/ Meldung an Schulleitung über 
  Vollzähligkeit oder von vermissten Schüler/innen

- Eventuell Löschmaßnahmen mit Feuerlöscher, Wandhydrant oder Löschdecken durchführen

Aufgaben des Schulhausverwalters im abwehrenden Brandschutz sind z.B.:

- Die Alarmierung der Feuerwehr

- Die Auslösung des Hausalarms/ Räumungsalarm

- Die technischen Brandschutzeinrichtungen, wie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in Betrieb nehmen

- Zufahrt für die Feuerwehr sicherstellen

- Eventuell Löschmaßnahmen mit Feuerlöscher, Wandhydrant oder Löschdecken durchführen

- Für den Feuerwehreinsatzleiter in technischen Fragen zum Gebäude bereitstehen
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